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~ Kenntnisnahme 
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o Mit Dank zurück 

Osterrelchlscher 

o Stellungnahme bis 
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Ös terrei chi sehen 
Rech tsanwal tskamrnertag 

Rotenturmstroße 13 
1010 Wien 

Rechtsanwaltskammerlag 

eing. 2 4. JAN. 1992 
Beilage: Stellungnahme unseres Referenten 
zu Zl. 350/91 - Strofrechtsänderungsgesetz 
1992 zur Kenntnisnahme. 

,o._ ... ..fach, ml'._._. __ ... Bellagen 
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· Stellungnahme zum Strafrechtsänderungsgesetz 1992 

Der vorliegende Entwurf des Bundesgesetzes. mit dem 

- das Strafgesetzbuch, 

- die Strafprozeßordnung, 
- das Mediengesetz und 
- das Finanzstrafrecht 
geändert werden wollen, ist generell als das geglückte Werk von hervorra
gende~ Experten anzusehen, die in einer Fülle von Details bessere, zweck

mäßigere und letztendlich lebensnähere Lösungen der angerissenen Probleme 
anzubieten haben. 

Dem Entwurf ist mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen zuzustimmen. 

Abzulehnen ist 

1.) die seit Jahrzet1nten unter dem Schlag\-wrt der "Entkriminal isierung" ge

forderte Straflosigkeit 

- der fahrlässigen leichten Körperverletzung und 

der fahrlässigen schweren Körperverletzung bei schwerer Verletzung 

des Täters 
und 

2.) die Straflosigkeit des Ehebruchs. 

Zu 1.) Hier ist nicht zu Obersehen. daß die Sachverständigkeit der Straf

rechtsexperten der isolierten Betrachtungsweise frönt, die Strafverfolgung 

fahrläsSigen Fehlverhaltens aus der Zustandigkeit der Gerichte nimmt und 

der Zust~ndigkeit der Verwaltungsbehörden zuweist. Es ist dies keine Ent

kriminalisierung) sondern das nach wie vor pönalisierte Fehlverhalten wird 

nun durch die Verwaltung geahndet. Und das ist nun nicht nur die "Befreiung lC 

der Straf justiz von den in Erläuterungen mit 15.000 angegebenen Verfahren 

jahrlieh, sondern das ist eine ganz energische Verschlechterung der Stellung 

- sowohl des Beschuldigten als 

- des Opfers. 

Es darf nicht übersehen werden, daß das verwaltungsstrafverfahren nach den 

Grundsätzen des. Inquisitionsverfahrens verläuft und daß es fUr das gericht
liche Strafverfahren grundlegende rechtsstaatliche Einrichtungen nicht 

kennt, wie etwa die kontradiktorische Verhandleng. Auch wenn in den Erkl~

rungen darauf hingewiesen wird. daß ein betr8chtlicher Teil der Strafver

fahren wegen § 88 Abs. 1 StGB mit Strafverfügung erledigt wird. so liegt es 
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doch ausschließlich in der Hand des Beschuldigten, die Durchführung des 

ordentlichen Verfahrens zu erzwingen. 

E1ne Beteiligung des Geschädigten am Verwaltungsstrafverfahren ist 

nicht vorgesehen. Das mag verschmerzbar sein, die energische Reduktion des 

Einschreitens der Exekutive bei den Feststellungen ist es nicht. Die exakte 

Unfallsaufnahme ist in Wahrheit n!mlich fOr die Ourchsetzung der Ansprüche 

des Opfers entscheidend. Insofern entstellt SiCh die vorgebliche IIDiskri

minierung ll als schwere Gefährdung der Rechtssicherheit. 

Zuletzt sei nur am Rande noch der Hinweis erlaubt, daß auch die Frage 

des Personals von eini- ger Bedeutung ist. Es erscheint nämlich zweifel

haft. daß die Verwaltung über ein hinreichend qualifiziertes Personal 

verfügt, das in der Lage ist, eine Tätigkeit auszuüben, die bisher von 

Richtern durchgeführt wurde. 

Auch daraus ergibt sich die SChlechtersteilung der Unfallsbeteiligten: 

Je summarischer, unprdziser und letzthin ungekonnter die Ergebnisse der 

Verwaltungsstrafverfahren sind, desto leichter wird einerseits der schuld

lose Beschuldigte bestraft, während in anderen Fällen dem schuldlosen 

Opfer der Weg zum Schadenersatz verlegt oder zumindest erschwert wird. 

Denn auch - und sogar gerade - bei Fahrlässigkeitsdelikten ist Ziel 

derstrafrechtlichen Behandlung des Täters die möglichst genaue Rekonstruk

tion des Sachverhaltes zur Feststellung seines Verschuldens und zur Erhe

bung von SchadenersatzansprOchen des oder der GeSChädigten. 

Zu 2.) Oie in den Erläuterungen aufgefUhrten Argumente sind sehr instruk

tiv und durchaus beachtlich. Auch hier aber ist die isolierte Betrachtung 

von Obel: DJ...e Frage kann nur unter dem Aspekt !?iner allgemeinen Sittenord

nung eine befriedjgende Antwort finden. 

Die Institution der Ehe ist Teil der sittlichen Weltordnung. Der Ehe

partner erwartet von seinem Ehepartner Treue; er sieht in der Ehe die Über

tragung einer Art Monopolsteilung sexueller Befriedigung des Ehepartners 

und reagiert auf echten oder vermeintlichen Einbruch in das Monopol mit 

äußerster Erbitterung. In vielen, allzuvielen Fällen sucht er die Rache. Es 

kann kein Zweifel daran bestehen, daß die gerichtliche Strafbarkeit des 

EhebruchS ihm die Möglichkeit bietet, in ganz konkretem Rahmen durch Erhe-
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bung einer Privatanklage das GefOhl der Rache zu erleben, ohne selbst mit 

dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Wird ihm die Möglichkeit der tlErsatzrache" 

genommen, besteht die Gefallr einer völl ig enthemmten Reaktion, die in Mord 

und Todschlag endet. 
Zu beachten ist auch, daß sich weltweit eine Renaissance der Religion 

vollzieht, die durcll den Untergang der materialistischen Diesseitsreligion 
des Marxismus unterschiedlicher Spielarten ungeahnte Gewalt gewonnen hat. 

ES ist nicht anzunehmen, daß diese Umwendung zu glaubensbestimmten Worten 

vor unseren Grenzen halt macht, sondern es gibt vielmehr eine Reihe wesent
licher Hinweise, daß auch bei uns die Bedeutung der Kirchen für Bewertung 
der Effektivität der sozialen Umwelt zunimmt. Die in manchen, vorab groß

städtischen Kreisen herrschende Meinung, daß Ehebruch ein amüsantes und 

fn)hliches modernes Gesellschaftsspiel sei, das völlig risikolos zu betrei

ben nun einmal die Motivierung der Förderung der StraffreisteIlung ist, 

kann rascher brUchig werden als heute angenommen wird, und man wird dies
falls vielleicht schon in wenigen Jahren mit der Notwendigkeit konfron
tiert, den vorgeschlagenen Schritt zurück zu tuen und den Ehebruch neuer

dings zu pönalisieren. 
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